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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die sich namentlich im Zusammenhang mit der europäischen Integration ergebende
Zunahme der internationalen Konferenzen und wohl auch die parlamentarischen
Reformforderungen führten dazu, dass der Bundesrat seinen Widerstand gegenüber
gewissen institutionellen Veränderungen abschwächte. Zwar ging er noch nicht so
weit, eine Erhöhung der Zahl der Exekutivmitglieder ins Auge zu fassen. Aber im Sinne
einer sofort wirksamen Massnahme beantragte er eine Änderung des
Verwaltungsorganisationsgesetzes. Er möchte damit die Kompetenz erhalten, den
Vorstehern von Gruppen und Amtern den Titel "Staatssekretär" zu verleihen. Dieser
Titel wäre lediglich im Verkehr mit dem Ausland zu verwenden und könnte temporär
auch anderen Amtsdirektoren und den Generalsekretären der Departemente, welche
die Schweiz im Auftrag des Bundesrates an internationalen Konferenzen vertreten,
zuerkannt werden. Zudem möchte der Bundesrat die Kompetenzen der
Generalsekretäre erweitern. Diese sollen in Zukunft mehr Weisungsbefugnisse erhalten
und den Departementschef im Ausland und in parlamentarischen Kommissionen
vertreten dürfen. Bereits zuvor hatte Bundesrat Ogi in der Presse den Wunsch nach
zwei Staatssekretären in seinem Departement geäussert, welche auch bei
internationalen Konferenzen als anerkannte Gesprächspartner von Ministern auftreten
könnten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.1990
HANS HIRTER

Ein Entscheid über eine grundlegende Reform des Regierungssystems darf nach Ansicht
des Bundesrates jedoch erst gefällt werden, wenn Klarheit über die zukünftige Stellung
der Schweiz in den europäischen Institutionen herrscht. Nach der guten Aufnahme der
Vorstösse Petitpierre und Rhinow im Parlament und dem bescheidenen Echo, das sein
eigenes Paket mit Sofortmassnahmen ausgelöst hatte, gab der Bundesrat die
Einsetzung einer Expertenkommission unter der Leitung des Staatsrechtlers
Eichenberger bekannt. Diese soll das gesamte Regierungs- und Rechtssetzungssystem
unter Berücksichtigung der neuen politischen Herausforderungen analysieren, die
Landesregierung bei der Behandlung der parlamentarischen Vorstösse für eine
Regierungs- und Verwaltungsreform beraten und Vorschläge für eine Weiterführung
der organisatorischen Reformen machen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.11.1990
HANS HIRTER

Die 1990 vom Bundesrat vorgelegten Entlastungsvorschläge fanden im Parlament ohne
Begeisterung Zustimmung. Im Ständerat wurde von mehreren Rednern betont, dass
dies keine echte Reform sei; im Nationalrat wurde auf Wortmeldungen verzichtet.
Damit akzeptierte das Parlament die Kompetenzerweiterung für die Generalsekretäre
der Departemente. Es erteilte dem Bundesrat ferner die Erlaubnis, Leitern von Gruppen
und Ämtern den Titel Staatssekretär zu verleihen, und zwar nicht nur wie von der
Regierung vorgeschlagen, für den Verkehr mit dem Ausland, sondern auch im Inland.
Anderen Direktoren und Generalsekretären soll dieser Titel für die Dauer der
Beteiligung an internationalen Verhandlungen temporär zugesprochen werden können
[4]. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1991
HANS HIRTER

Im Juni gab der Bundesrat seinen Vorentwurf für eine "Regierungsreform 93" in eine
kurze Vernehmlassung. Dieser als Sofortmassnahme konzipierte Vorschlag kann über
eine Gesetzesrevision verwirklicht werden; die eine Verfassungsrevision
voraussetzenden Vorschläge der Arbeitsgruppe Eichenberger möchte der Bundesrat
erst zu einem späteren Zeitpunkt angehen. Die Reform sieht vor, dass jeder
Departementsvorsteher zu seiner Entlastung einen bis drei Staatssekretäre einstellen
kann, wobei er flexibel über deren Einsatz entscheiden darf. Die Wahl soll allerdings
durch den Gesamtbundesrat erfolgen. Da diese Staatssekretäre mit beratender Stimme
an Bundesratssitzungen teilnehmen können, dürften sie auch im Verkehr mit dem
Ausland und mit dem Parlament als Regierungsvertreter anerkannt werden. In der als
Konferenz durchgeführten Vernehmlassung gaben die Bundesratsparteien ihr
grundsätzliches Einverständnis zu den zusätzlichen Staatssekretären, regten jedoch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1993
HANS HIRTER
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eine präzisere Definition ihrer Funktion an. Die drei bürgerlichen Parteien verlangten
zudem wenigstens eine Bestätigung ihrer Wahl durch das Parlament, um ihr politisches
Gewicht, namentlich auch im Verkehr mit dem Ausland, zu vergrössern. 4

In seiner Ende Oktober dem Parlament zugeleiteten Botschaft nahm der Bundesrat die
verlangte Präzisierung der Aufgaben der Staatssekretäre vor. Dabei legte er fest, dass
diese auch Führungsaufgaben bei der Verwaltung der Departemente oder bei der
Leitung einzelner Bundesämter übernehmen sollen. Er beharrte aber darauf, ihre Wahl
in vollständig eigener Kompetenz vornehmen zu dürfen; als Hauptargument gegen eine
parlamentarische Bestätigung führte er die Gefahr einer Verpolitisierung von
Personalentscheiden an. Für die später zu verwirklichende grundlegendere
Regierungsreform folgte der Bundesrat den Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Eichenberger, und schloss sowohl den Wechsel zu einem präsidialen System als auch zu
einem parlamentarischen Konkurrenzsystem aus. Von den ursprünglich diskutierten
Modellen verbleiben – zumindest für den Bundesrat – noch deren zwei in der Wahl: die
Erhöhung der Zahl der Bundesräte und die Bildung einer zweistufigen Exekutive mit
einem Regierungskollegium und Fachministern. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.10.1993
HANS HIRTER

Die vorberatende Kommission des Ständerates trat zwar oppositionslos auf die
"Regierungsreform 93" ein, verlangte von der Verwaltung aber zusätzlich eine
ausformulierte Variante mit einem parlamentarischen Bestätigungsrecht für die Wahl
der Staatssekretäre. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.11.1993
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als erster mit den Vorschlägen des Bundesrats für die
"Regierungsreform 93". Die vorberatende Kommission unterstützte das Projekt
grundsätzlich, beantragte jedoch beim Kernpunkt der Vorlage, der Schaffung von
zusätzlichen Staatssekretärposten, zwei wichtige Änderungen: Deren Zahl soll von
maximal 21 auf 10 reduziert und ihre Wahl durch die Bundesversammlung bestätigt
werden. Den ersten Antrag begründete sie mit dem Risiko eines Referendums infolge
der entstehenden Kosten, den zweiten mit dem politischen Gewicht, das
Staatssekretäre haben müssen, um den Bundesrat im Parlament und in
aussenpolitischen Verhandlungen spürbar entlasten zu können. Im Plenum unterlag
Zimmerli (svp, BE) mit seiner grundsätzlichen Opposition gegen die Schaffung von
zusätzlichen Staatssekretärposten. Seiner Ansicht nach würde damit die Fortsetzung
der Reform in Richtung eines zweistufigen Regierungskabinetts und zuungunsten der
von ihm vorgezogenen Heraufsetzung der Zahl der Bundesräte präjudiziert. Die Zahl der
Staatssekretäre wurde auf zehn begrenzt und mit Zweidrittelsmehrheit gegen den
Widerstand des Bundesrates auch die Wahlbestätigung durch die Bundesversammlung
eingeführt. Gegen den Willen des Bundesrats verbot die kleine Kammer im weiteren die
Stimmenthaltung bei Abstimmungen in Bundesratssitzungen; diese Regel besteht auch
in Kantonsregierungen und Richterkollegien. Die Neuerung, dass der Bundesrat über
die Organisation der Departemente selbst entscheiden kann, blieb unbestritten. In der
Gesamtabstimmung nahm der Rat die Reform mit 21 zu 3 Stimmen an. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.1994
HANS HIRTER

Anlässlich der Beratungen der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats drohte
Steinemann (fp, SG) mit einem Referendum gegen die Einführung von zusätzlichen
Staatssekretären. Um auf jeden Fall die Verlagerung der Organisationskompetenz vom
Parlament auf den Bundesrat unbeschädigt über die Runden zu bringen, schlug die SP-
Fraktion deshalb eine Aufteilung der Vorlage vor. Die Spitzen der drei anderen
Regierungsparteien schlossen sich dieser Forderung an. Die Kommission verweigerte
allerdings den Gehorsam und beschloss, das Paket dem Plenum als Ganzes vorzulegen.
Sie lehnte auch den Antrag auf den Verzicht auf die zusätzlichen Staatssekretärposten
deutlich ab und folgte in der Frage ihrer parlamentarischen Bestätigung dem
Ständerat. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1994
HANS HIRTER
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Um zu unterstreichen, dass für ihn damit die Bemühungen um eine Regierungsreform
nicht abgeschlossen sind, entsprach der Ständerat anschliessend dem Wunsch des
Bundesrats nicht, zwei 1991 überwiesene Motionen der FDP-Fraktion und von Kühne
(cvp, SG) für eine Regierungsreform als erfüllt abzuschreiben. Gleichzeitig verlängerte
er die Frist für die Bearbeitung der überwiesenen parlamentarischen Initiative Rhinow
(fdp, BL), um gegebenenfalls die Reformarbeiten in eigener Regie weiterführen zu
können. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Beim Beschluss B (Schaffung von zusätzlichen Staatssekretärsposten) blieb ein von den
Fraktionen LdU/EVP, SD/Lega und einem Teil der SVP unterstützter
Nichteintretensantrag Steinemann (fp, SG) mit 85:51 Stimmen in der Minderheit. In der
Detailberatung schloss sich der Nationalrat weitgehend den Beschlüssen des
Ständerates an. In der Frage der Zahl der Staatssekretäre bestätigte er den Entscheid
für maximal zehn; ein Antrag Loeb (fdp, BE) für höchstens 15 wurde deutlich abgelehnt.
Der Nationalrat strich jedoch die vom Ständerat eingeführte Wahlbestätigung durch die
Bundesversammlung. Gegen eine parlamentarische Bestätigung hatte sich vehement
die SP eingesetzt, die befürchtete, dass damit die bürgerliche Ratsmehrheit die
Personenauswahl der sozialdemokratischen Bundesräte nach parteipolitischen
Gesichtspunkten bestimmen würde. In der abschliessenden Gesamtabstimmung waren
dann freilich die Gegner des Entwurfs in der Mehrheit; mit Ausnahme von LdU/EVP,
SD/Lega und FP, welche die Vorlage geschlossen ablehnten, waren alle Fraktionen
gespalten. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich als Zweitrat mit der "Regierungsreform 93". Sehr
umstritten war bereits die Eintretensfrage. Es lagen insgesamt ein
Nichteintretensantrag Blocher (svp, ZH) - dieser wurde später zurückgezogen - und vier
Rückweisungsanträge vor. Zwei dieser Anträge wollten die Vorlage an den Bundesrat
zurückweisen, mit dem Auftrag, eine Erhöhung der Zahl der Bundesräte vorzuschlagen
resp. die verfassungsmässigen Voraussetzungen für die Einführung eines
parlamentarischen Regierungssystems zu schaffen (Schmid, gp, TG resp. LdU/EVP-
Fraktion). Die beiden anderen Rückweisungsanträge stammten von der SP und der SVP;
sie beabsichtigten, die unter Referendumsdrohung stehende Frage der Schaffung von
zusätzlichen Staatssekretärsposten von den anderen, unbestrittenen
Reorganisationsvorschlägen abzutrennen. Dabei war allerdings die Haltung der beiden
Parteien zur Einstellung zusätzlicher Staatssekretäre nicht identisch: die SP stand zu
diesem Beschluss, die SVP befürwortete stattdessen ein zweistufiges Regierungssystem
mit einem Leitungskollegium und Fachministern. Mit 89 zu 74 Stimmen setzte sich der
Vorschlag der SP durch, die Vorlage in zwei Beschlüsse aufzuteilen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.09.1995
HANS HIRTER

Eigentlich wäre nun nur noch eine Differenzbereinigung für den Beschluss A
(Organisation der Departemente) möglich gewesen. Der Ständerat wollte jedoch an den
zusätzlichen Staatssekretären zur Entlastung des Bundesrates festhalten. Er folgte
deshalb dem Antrag seiner Kommission, die Vorlage wieder zu einem einzigen Beschluss
zu vereinigen. Dies erlaubte es, den vom Nationalrat zuerst abgetrennten und dann
abgelehnten Beschluss B (Staatssekretäre) wieder in die Beratung zu ziehen. Bei der
Bereinigung der Wahlformel für die Staatssekretäre stimmte der Rat einem von
Petitpierre (fdp, GE) vorgeschlagenen Kompromiss zu: im Organisationsgesetz
übernahm er die Formel des Nationalrats für eine fakultative Bestätigung, im
Geschäftsverkehrsgesetz hielt er aber fest, dass diejenigen Sekretäre, welche die
Regierung vor dem Parlament vertreten, durch das Parlament - in globo - bestätigt
werden müssen. An seinem Entscheid, dass bei Abstimmungen im Bundesrat
Stimmenthaltung nicht zulässig sein solle, hielt er fest.

Gegen die Opposition von FP - welche ihre Referendumsdrohung wiederholte -, SVP
und LdU/EVP beschloss der Nationalrat auf die Vorlage wieder einzutreten. In Bezug
auf die Wahl der Staatssekretäre schloss er sich der kleinen Kammer an, eröffnete dem
Parlament aber die Möglichkeit, einzelne Namen aus der Liste zu streichen. In der
Frage, ob sich Bundesräte bei Abstimmungen im Kollegium der Stimme enthalten
dürfen, gab er hingegen dem Ständerat nach. Die bereinigte Vorlage fand auch die
Zustimmung des Ständerats. In der Schlussabstimmung sprachen sich 91 Nationalräte
für die Vorlage aus, 62 (v.a. aus FP, SVP und FDP) lehnten sie ab, während sich 23 (v.a.
aus der SP) der Stimme enthielten; in der kleinen Kammer lautete das
Stimmenverhältnis 40:2. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.1995
HANS HIRTER
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Die sich vor allem aus rechtsbürgerlichen Kreisen rekrutierenden Gegner der Reform
machten ihre Drohung mit dem Referendum wahr. Unmittelbar nach der
Schlussabstimmung formierte sich ein von Steinemann (fp, SG), Früh (fdp, AR), Seiler
(svp, BE) und Schmidhalter (cvp, VS) präsidiertes "Komitee gegen eine aufgeblähte
Bundesverwaltung mit überflüssigen Staatssekretären". Unterstützung fanden sie bei
der AUNS; mit der Unterschriftensammlung wurde ein Berner PR-Büro betraut. Noch
vor Jahresende waren die benötigten 50 000 Unterschriften beisammen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1995
HANS HIRTER

Nachdem das von rechtsbürgerlichen Kreisen im Vorjahr lancierte Referendum gegen
die "Regierungsreform 93" mit rund 70 000 Unterschriften zustande gekommen war,
setzte der Bundesrat die Volksabstimmung auf den 9. Juni fest. Die Kampagne
vermochte keine grossen Emotionen zu entfachen; die Gegner thematisierten einzig die
Frage der Staatssekretäre und deren Kosten. Auf Befürworterseite befanden sich zwar
die drei grössten Parteien, aber ihre Zustimmung fiel eher gedämpft aus. So
entschieden sich bei der FDP acht Kantonalsektionen für die Nein-Parole, und auch der
Vorstand der SPS hatte sich nur mit 26:19 Stimmen - und gegen Parteipräsident
Bodenmann - für eine Unterstützung entschieden. Einzig der Bundesrat setzte sich
ernsthaft für die Reform ein. Die Gegner, bei denen der Gewerbeverband die Kampagne
koordinierte, brauchten sich angesichts der Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit und der
schwachen Gegenwehr der meisten Befürworter auch nicht übermässig zu
engagieren. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.01.1996
HANS HIRTER

Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz
Abstimmung vom 9. Juni 1996

Beteiligung: 31,3%
Ja: 544 630 (39,4%)
Nein: 837 990 (60,6%)

Parolen:
- Ja: FDP (8*), SP, CVP (3*), LP, EVP; SGB, CNG.
- Nein: SVP (1*), FP, SD, LdU (1*), EDU; Vorort, SGV.
- Stimmfreigabe: GP, PdA.

* Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Resultat fiel mit einem Nein-Stimmenanteil von rund 60% deutlich aus. Nur gerade
in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt stimmte das Volk der Vorlage zu. Am
wuchtigsten war die Ablehnung in den kleinen ländlichen Kantonen der Zentral- und
Ostschweiz, aber auch die stark industrialisierten Mittellandkantone Aargau und
Solothurn steuerten Nein-Anteile von über 70% bei. Die Vox-Analyse bestätigte, dass
sich die Gegner vorwiegend an den Staatssekretären und dabei vor allem an den
dadurch entstehenden Kosten gestört hatten. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.1996
HANS HIRTER

Am 18. März stellte der Bundesrat seine Legislaturplanung 1995-1999 vor. Zum
obersten Ziel für seine Regierungstätigkeit erklärte er darin die Stärkung des nationalen
Zusammenhalts, die Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Behörden und die
Förderung der allgemeinen Wohlfahrt. Dabei soll die Politik einer politischen Öffnung
nach aussen weiter verfolgt werden. Der Bericht fiel im Vergleich zu seinen Vorgängern
schlanker aus. Enthielt der letzte Bericht noch 66 nach Prioritätsstufen geordnete Ziele,
so waren es nun bloss noch deren 21, welche mit 42 Massnahmen konkretisiert wurden.
Im Nationalrat opponierte nur die FP-Fraktion grundsätzlich gegen die Ziele der
Regierungspolitik; sie hätte die absolute Priorität auf die Verbesserung des
Wirtschaftsstandorts, namentlich durch finanzpolitische Reformen gelegt. Die
vorberatende Kommission und einzelne Fraktionen reichten allerdings eine Reihe von
ergänzenden und korrigierenden Richtlinienmotionen zu den einzelnen
Politikbereichen ein (siehe dazu die jeweiligen Sachkapitel). Bei der Abstimmung über
die Kenntnisnahme des Berichtes beantragte die SVP eine negative Qualifizierung
("Kenntnisnahme im ablehnenden Sinn"), nachdem sich eine von Blocher(svp, ZH)
vertretene Motion für höher gesteckte Sparziele bei der Legislaturfinanzplanung nicht
durchgesetzt hatte. Ihr Antrag blieb aber mit 133 zu 36 Stimmen in der Minderheit. Der
Ständerat nahm vom Bericht ebenfalls Kenntnis; zu reden gab wie bereits in der grossen
Kammer vor allem die Legislaturfinanzplanung. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.1996
HANS HIRTER
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Bereits am 16. Oktober präsentierte der Bundesrat eine neue Botschaft für ein
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz. Dieses enthält die unbestrittenen
Elemente der in der Volksabstimmung abgelehnten Vorlage und verzichtet auf die
Schaffung von Staatssekretärstellen. Als Kernpunkte der Reform blieben demnach noch
die teilweise Übertragung von Organisationskompetenzen vom Parlament auf den
Bundesrat und die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung von neuen
Methoden zur Verwaltungsführung (New Public Management, NPM). 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.10.1996
HANS HIRTER

Der Ständerat liess ebenfalls keine Zeit verstreichen und befasste sich schon in der
Wintersession mit dem neuen Vorschlag. Eintreten war unbestritten. Eine Differenz zur
Regierungsvorlage ergab sich bei den Vorschriften über die Entscheidfindung im
Bundesrat. Während der Bundesrat weiterhin Stimmenthaltung zulassen wollte,
beschloss der Ständerat mit knappem Mehr, dass dies nur für Exekutivmitglieder
erlaubt sein soll, welche sich an den Beratungen nicht beteiligt haben. Der Ständerat
baute zudem ein parlamentarisches Mitspracheinstrument bei der Verwaltungsführung
nach den Methoden des NPM ein. Er verpflichtete die Regierung, bei der Formulierung
von Leistungsaufträgen für Verwaltungseinheiten die zuständigen Kommissionen der
beiden Parlamentskammern zu konsultieren. Bundeskanzler Couchepin hatte sich
dagegen vergeblich mit dem Argument gewehrt, dass im Sinne einer klaren
Kompetenzausscheidung die Einflussnahme des Parlaments auf die Genehmigung der
Globalbudgets (und damit implizit des Leistungsauftrags) im Rahmen der Budgetdebatte
beschränkt bleiben sollte. Die kleine Kammer beauftragte zudem den Bundesrat, vier
Jahre nach Inkraftsetzen des Gesetzes dem Parlament einen Evaluationsbericht zur
Umsetzung der Methoden der neuen Verwaltungsführung vorzulegen. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1996
HANS HIRTER

Im Rahmen des gemeinsamen Zusatzberichtes der SPK beider Räte zur Neuordnung der
Beziehungen zwischen Regierung und Parlament im Rahmen der Totalrevision der
Bundesverfassung schlug die Nationalratskommission die Einführung des in der Schweiz
bisher nicht bekannten Misstrauensvotums gegen die Regierung vor. Sie beantragte,
dass die Gesamterneuerungswahl für den Bundesrat nicht nur jeweils nach den
Nationalratswahlen stattfinden soll, sondern auf Verlangen einer qualifizierten Mehrheit
(drei Viertel der Mitglieder der Bundesversammlung) auch während einer
Legislaturperiode. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.1997
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte in der Frühjahrssession auch der Nationalrat dem neuen
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) zu. Entgegen dem Ständerat
verzichtete er darauf, bei Bundesratsbeschlüssen die Stimmenthaltung zu verbieten.
Anträge der Liberalen und von Loeb (fdp, BE), welche dem Bundespräsidenten mehr
Kompetenzen zuteilen wollten (durch die exklusive Sprecherrolle bei Angelegenheiten
von grosser Bedeutung resp. durch die Festlegung der bundesrätlichen Tages- und
Prioritätenordnung), scheiterten. Der Nationalrat stimmte der Idee der kleinen Kammer
zu, die Mitwirkungsrechte des Parlaments bei der mit dem neuen Gesetz ermöglichten
Erteilung von Leistungsaufträgen für nach den Methoden des New Public Management
(NPM) geführte Verwaltungseinheiten auszubauen. Die Regierung wird damit
verpflichtet, die zuständigen Parlamentskommissionen zu konsultieren. Zudem führte
der Nationalrat - durch eine Teilrevision des Geschäftsverkehrsgesetzes - ein "Auftrag"
genanntes neues parlamentarisches Instrument ein. Dieses erlaubt es dem Parlament,
dem Bundesrat Richtlinien bezüglich der Grundsätze und Kriterien von
Leistungsaufträgen vorzugeben. Die Richtlinien sind für die Regierung zwar nicht
absolut verbindlich, Abweichungen davon müssen aber vor dem Parlament begründet
werden. Ein solcher Auftrag muss von beiden Parlamentskammern in identischer Form
verabschiedet werden, wobei der Entwurf in beiden Räten abgeändert werden kann.
Dieser Auftrag als Richtlinie für Geschäfte, die in die Kompetenz des Bundesrates
fallen, bedeutet eine teilweise Vorwegnahme der Vorschläge der SPK beider Räte für
die Neugestaltung der Beziehungen zwischen Exekutive und Legislative im Rahmen der
Verfassungsrevision (siehe dazu unten, Parlament). 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1997
HANS HIRTER
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Der Ständerat verzichtete in der Differenzbereinigung auf das Verbot der
Stimmenthaltung bei Abstimmungen im Bundesrat und schloss sich auch beim neuen
Instrument des parlamentarischen Auftrags der grossen Kammer an. In der
Schlussabstimmung enthielt sich in der grossen Kammer neben einigen bürgerlichen
Nationalräten eine deutliche Mehrheit der SP-Fraktion der Stimme oder lehnte die
Vorlage ab. Der Grund dafür lag in ihrer Befürchtung, dass mit der Ausrichtung auf
NPM-Methoden politische und ökologische Überlegungen von den rein
betriebswirtschaftlichen Aspekten der Verwaltungsführung in den Hintergrund gedrängt
würden. Die im Vorjahr nach dem negativen Ausgang der Volksabstimmung vom
Ständerat überwiesene Motion  [96.3254] Saudan (fdp, GE) für eine abgespeckte
Neuauflage des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes konnte als erledigt
abgeschrieben werden. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.1997
HANS HIRTER

Bei der Anpassung der Ratsreglemente an die Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes
schlugen die SPK vor, dass das neue Instrument des Auftrags sowohl von Kommissionen
und Fraktionen, als auch von einzelnen Ratsmitgliedern eingereicht werden kann, wobei
auf jeden Fall eine Vorberatung in der zuständigen Parlamentskommission erfolgen
muss. Sobald diese Kommission einem Auftrag zugestimmt hat, gilt er als von ihr
übernommen und kann - anders als etwa eine Motion - vom Urheber nicht mehr
zurückgezogen werden. In seiner Stellungnahme zu diesen Ausführungsbestimmungen
wiederholte der Bundesrat seine Skepsis gegenüber dem neuen Instrument, das seiner
Ansicht nach einer klaren Kompetenzausscheidung widerspricht. Da aber die nötigen
Grundsatzentscheide bereits gefallen waren, gab er seiner Erwartung Ausdruck, dass er
schon vor den ersten Kommissionsberatungen über einen Auftrag seine Meinung dazu
ausdrücken könne, und dass er mit vollem Antragsrecht zu allen Kommissions- und
Plenarsitzungen eingeladen werde. Die beiden Parlamentskammern hiessen die von den
Kommissionen beantragten Änderungen ihrer Reglemente oppositionslos gut. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.03.1997
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte dem Parlament die Legislaturplanung 1999-2003 vor. Wie seit 1962
üblich nahm er darin eine Standortbestimmung der Regierungspolitik vor und stellte die
wichtigsten Ziele der nächsten vier Jahre vor. Noch stärker als bei der letzten Ausgabe
versuchte der Bericht, anstelle einer Aufzählung aller anzugehenden Aufgaben eine
kohärente und zielorientierte Politikformulierung vorzunehmen. Ausgehend von den
drei Leitgedanken Öffnung nach Aussen, wirtschaftliche Konsolidierung und Förderung
des inneren Zusammenhalts wurden zwölf Ziele mit den dazugehörenden Projekten
definiert. Darüber hinaus gab die Regierung einen Bericht „Die Ziele des Bundesrats im
Jahr 2001“ heraus. 
Der Nationalrat liess die Legislaturplanung von einer Spezialkommission vorberaten,
welche eine ganze Reihe von ergänzenden Richtlinienmotionen einreichte. Das
Parlament nahm vom Bericht Kenntnis und überwies die meisten Richtlinienmotionen
in Postulatsform. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2000
HANS HIRTER

Ende 2001 legte der Bundesrat dem Parlament seinen Antrag für eine Regierungsreform
vor. Grundsätzlich hielt er an dem im Vorjahr vorgestellten Modell einer zweistufigen
Regierung fest, reduzierte aber die Zahl der zusätzlichen Regierungsmitglieder auf
sieben. Er schlug vor, dass in jedem Departement ein Delegierter Minister (DM)
eingesetzt wird. Diese DM würden vom Bundesrat auf Antrag der
Departementsvorsteher gewählt und vom Parlament en bloc bestätigt. Sie sollen klar
definierte Aufgabenbereiche erhalten und im Parlament sowie international als
Regierungsmitglieder gelten. Im neuen Exekutivgremium, welches Bundesregierung
heissen soll, würden die sieben Bundesräte und ihre Delegierten Minister sitzen;
letztere hätten darin zwar das Antrags-, nicht aber das Stimmrecht. Die Entscheide
würden weiterhin von den sieben völlig gleichberechtigten Bundesräten gefällt, wobei
wie bisher in der Abstimmung unterlegene Mitglieder den Mehrheitsentscheid
mitzutragen hätten (Kollegialgremium). 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.12.2001
HANS HIRTER
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Die SPK des Ständerats, welche sich als erste mit der im Vorjahr vom Bundesrat
vorgeschlagenen zweistufigen Regierung mit „Delegierten Ministern“ befasste, war
damit nicht zufrieden. Sie gab der Verwaltung den Auftrag, ein Modell mit neun
Bundesräten und einem gestärkten Präsidialamt auszuarbeiten. Mit knapper Mehrheit
entschied sie sich dann im Herbst allerdings gegen eine Erhöhung der Zahl der
Bundesräte. Anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen zweistufigen Regierung
bevorzugte sie jedoch eine Variante, welche jedem Regierungsmitglied einen
Stellvertreter zuordnet. Dieser würde vom Bundesrat gewählt und vom Parlament
bestätigt, seine Amtsdauer wäre an diejenige des jeweiligen Bundesrates gekoppelt. Das
Amt des Bundespräsidenten möchte die SPK in dem Sinne stärken, dass dieser auf eine
Dauer von zwei Jahren mit einer Verlängerungsmöglichkeit um eine zusätzliche
Zweijahresperiode gewählt würde. Dieser Präsident hätte jedoch weiterhin ein
Departement zu führen und verfügte gegenüber den anderen Regierungsmitgliedern
über keinerlei Weisungskompetenzen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.11.2002
HANS HIRTER

Als Erstrat befasste sich der Ständerat mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Regierungsreform. Man war sich zwar über den Reformbedarf einig, mehrheitsfähig
erschien in der Debatte aber nur eine moderate Stärkung der Funktion des
Bundespräsidenten. Zur Organisation der Regierung kamen aus der SPK vier
Variantenvorschläge: Die Mehrheit wünschte einen vom Parlament bestätigten
Stellvertreter für jeden Bundesrat, welcher diesen im Parlament und dessen
Kommissionen, im Bundesrat oder im Ausland vertreten könnte, und dem von seinem
Chef auch politische Aufgaben in seinem Departement zugeteilt werden. Eine
Minderheit der SPK bevorzugte die Aufstockung der Regierung auf neun Mitglieder, eine
weitere Minderheit verteidigte das vom Bundesrat vorgeschlagene zweistufige Modell
der „Delegierten Minister“ (Stellvertreter mit Einsitz in die Regierung, aber ohne
Stimmrecht) und eine dritte Kommissionsminderheit setzte sich für ein reduziertes
Stellvertretermodell ein, bei dem jeder Bundesrat einen seiner Kaderleute zu seinem
nebenamtlichen Stellvertreter ernennt.
Nachdem Eintreten unbestritten war, unterlagen die Varianten „Delegierte Minister“
und „Stellvertreter mit Minimalfunktionen“ in Eventualabstimmungen. Im definitiven
Entscheid setzte sich die Erhöhung der Zahl der Regierungsmitglieder auf neun mit 26
zu 8 Stimmen gegen das „Stellvertretermodell“ durch. Die Rolle des Bundespräsidenten
wurde in dem Sinne gestärkt, dass seine bereits im Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz festgehaltene Führungsrolle nun auch auf
Verfassungsstufe formuliert wurde. Konkret hat der Bundespräsident insbesondere
dafür zu sorgen, dass der Bundesrat Prioritäten setzt, seine Aufsichts- und
Informationspflicht erfüllt und die Termine einhält. Als Neuerung beschloss der
Ständerat eine Verlängerung der Amtszeit des Bundespräsidenten von einem auf zwei
Jahre und seine Ausstattung mit einem kleinen Stab (Präsidialdienst). Die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Möglichkeit, einen Bundespräsidenten auch für
eine zweite anschliessende Amtsperiode zu wählen, fand keine Mehrheit. Der
Bundesrat selbst hatte sich aus Sorge um das Funktionieren des Kollegialitätsprinzips
gegen jegliche Verlängerung der Amtsdauer ausgesprochen. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.2003
HANS HIRTER

Die Durchführung von Vernehmlassungen ist in der Verfassung vorgesehen und bietet
dem Bundesrat die Möglichkeit, Widerstände gegen seine Vorlagen frühzeitig zu
erkennen und unter Umständen zu berücksichtigen. Die gegenüber früher stark
angewachsene Zahl der Vernehmlassungen führte jedoch zu Klagen der
Berücksichtigten, sie seien überfordert. (Siehe dazu z.B. die Motion Keller (svp, ZH)
(03.3510)) Der Bundesrat gab zu Jahresbeginn einen Entwurf für eine Gesetzesvorlage in
die Vernehmlassung, welche die Durchführung dieses Konsultationsverfahrens
vereinheitlichen und straffen soll. Vorgesehen ist, dass Vernehmlassungen nur noch zu
Vorhaben von „grosser politischer, finanzieller, wirtschaftlicher oder kultureller
Bedeutung“ durchgeführt werden. Der Kreis der Beteiligten soll dabei gross bleiben,
explizit zur Teilnahme eingeladen würden aber nur noch die Kantone, die im Parlament
vertretenen Parteien, die Dachverbände der Interessenorganisationen und speziell
interessierte Kreise. Das Echo, namentlich der vier Bundesratsparteien, fiel positiv aus.
Der Gewerbeverband hingegen plädierte dafür, dass auch in Zukunft zu Vorlagen mit
weitgehend technischem Gehalt (in der Regel Verordnungen) Konsultationsverfahren
durchgeführt werden. Gegen Jahresende beauftragte der Bundesrat die Bundeskanzlei
mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzesentwurfs. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
HANS HIRTER
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Als Zweitrat befasste sich der Nationalrat mit der Staatsleitungsreform. Die Kommission
beantragte, das Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen und ihn aufzufordern,
neue Modelle zur politischen Stärkung und administrativen Entlastung der Regierung
vorzulegen. Einer der Gründe für diesen Antrag war, dass man dem Bundesrat
Gelegenheit geben wollte, ausführlich zu dem von der Kommission skeptisch
beurteilten Ständeratsbeschluss einer Erhöhung der Zahl der Bundesräte von sieben
auf neun Stellung zu nehmen. Ausserdem wollte man vom Bundesrat erfahren, ob er in
seiner seit dem 10. Dezember 2003 veränderten Zusammensetzung immer noch zu
seinem Modell der „Delegierten Minister“ stehe, und ob er daran eventuell Retouchen
anbringen möchte. Nachdem Bundesrat Blocher erklärt hatte, dass auch im
Gesamtbundesrat keine grosse Begeisterung für das ursprüngliche Reformprojekt
herrsche und er diesen Rückweisungsbeschluss unterstütze, wurde er vom Nationalrat
mit 140:23 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat schloss sich dieser Rückweisung an.
Eine Minderheit seiner SPK hatte vergeblich dafür plädiert, das Geschäft noch einmal zu
behandeln, dabei auf der früher beschlossenen Erhöhung der Zahl der Bundesräte zu
beharren und es an den Nationalrat zurückzugeben. Da dieser klar gemacht habe, dass
er zusätzliche Bundesräte ablehne, könnte er es dann – ohne den Umweg über einen
neuen Bericht des Bundesrates – ordentlich begraben. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2004
HANS HIRTER

Ende Februar legte der Bundesrat seine Legislaturplanung 2003-2007 vor. Er stellte sie
unter die drei Leitlinien „Den Wohlstand vermehren und die Nachhaltigkeit sichern“,
„Die demografische Herausforderung bewältigen“ und „Die Stellung der Schweiz in der
Welt festigen“. Die darin aufgezählten Projekte waren abgestimmt auf den
Legislaturfinanzplan. Die wichtigsten Elemente, d.h. die erwähnten Leitlinien und die
dazugehörenden Ziele (Stärkung der Bildung und Forschung, Förderung des
wirtschaftlichen Wettbewerbs etc.) fasste er in einen vom Parlament zu genehmigenden
Bundesbeschluss zusammen. Ein solcher Zustimmungsbeschluss ist gemäss Verfassung
nicht erforderlich, da diese nur von einer Mitwirkung und nicht von einer
Mitbestimmung des Parlaments bei der politischen Planung spricht. Das Parlament
hatte aber in das 2002 verabschiedete neue Parlamentsgesetz die Bestimmung
aufgenommen, dass es die Legislaturziele des Bundesrats in Zukunft nicht nur zur
Kenntnis nehmen, sondern sie auch abändern und formell beschliessen wolle. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2004
HANS HIRTER

Im Nationalrat beantragte die SVP zwar Eintreten, da sie den grundsätzlichen Zielen
zustimme, aber Rückweisung an den Bundesrat, da die in der Legislaturplanung und
dem Finanzplan vorgeschlagene Politik nicht mit der neuen Verfassungsbestimmung
über die Schuldenbremse vereinbar sei. Formal gelte diese zwar nur für die
Budgetbeschlüsse, sie sei nach Meinung der SVP aber auch bei der Formulierung der
Projekte zu respektieren. Nicht mit den Zielen und deren Gewichtung einverstanden
waren hingegen die Grünen; sie plädierten für Nichteintreten. Beide Anträge wurden
abgelehnt. In der Detaildebatte gab es zu den Zielen Dutzende von
Abänderungsanträgen der Linken und der SVP, die sich jedoch nicht durchzusetzen
vermochten. Erfolg hatten aber einzelne Anträge der Kommissionsmehrheit, welche
gewisse Präzisierungen und Ergänzungen anbrachten (etwa die Beschleunigung der
Bildungsreform). Gegen den Widerstand der Linken und der CVP fügte der Rat eine
neue Bestimmung ein, welche die Realisierung der Legislaturziele unter den expliziten
Vorbehalt ihrer Finanzierbarkeit stellte. Vor der Gesamtabstimmung beklagten sich die
Fraktionen der SP, der GP sowie der SVP, dass ihre Anträge allesamt abgelehnt worden
seien. Die Linke erklärte, die Legislaturziele seien damit zu einem rechtsbürgerlichen
Programm geworden, das sie ablehne; für die SVP war es wegen der Anreicherung durch
einige SP/CVP-Anliegen (etwa die Schaffung von Naturparks resp. die Ausarbeitung
eines Sprachengesetzes) zu einem linken und finanziell nicht verantwortbaren
Programm geworden, das für sie nicht akzeptabel sei. Nach der insgesamt 16-stündigen
Debatte lehnte der Nationalrat die Legislaturplanung mit 87 zu 64 Stimmen ab. Der
Ständerat trat auf die Legislaturplanung ein, stimmte den Ergänzungen des Nationalrats
zu und nahm darüber hinaus noch einige zusätzliche Elemente auf. Insbesondere
schrieb er fest, dass die vom Bundesrat angestrebte Beseitigung der strukturellen
Haushaltsdefizite bis 2007 primär durch eine Senkung der Ausgaben zu geschehen
habe. In einem zweiten Anlauf im Nationalrat setzte sich erneut die ablehnende
Koalition aus der Linken und der SVP durch. Der Rat beschloss mit 112:64 Stimmen,
nicht noch einmal auf das Geschäft einzutreten, womit es auch für den Ständerat aus
den Traktanden fiel. Der Bundesrat bedauerte, dass sich das Parlament nicht explizit
hinter sein Programm stellte, erklärte aber, dass er damit leben könne. Die Debatte
verdeutlichte den seit der Neubestellung des Parlaments geringer gewordenen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2004
HANS HIRTER
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Kompromisswillen der beiden Pole (SP/GP und SVP) und deren gewachsene
Bereitschaft, auch in sogenannt unheiligen Allianzen Regierungsprojekte zu blockieren.
Gemeinsam verfügen die Linke und die SVP über 125 der 200 Sitze im Nationalrat (im
1999 gewählten Parlament waren es noch 108 gewesen).  Die Spezialkommission
„Legislaturplanung“ des Nationalrats war trotz dieser verunglückten Premiere des neuen
Verfahrens der parlamentarischen Behandlung der Legislaturziele der Meinung, dass
dieses beibehalten werden solle. Sie möchte allerdings eine Straffung der Redezeiten
und die Beschränkung des Rechts auf Abänderungsanträge auf die Fraktionen
einführen. 30

Anfangs Jahr legte der Bundesrat seine Botschaft für ein neues Bundesgesetz über das
Vernehmlassungsverfahren vor. Er wich dabei nur in Details von dem im Vorjahr in die
Konsultation gegebenen Vorentwurf ab. Um sicher zu stellen, dass bei weniger
wichtigen Projekten, für welche keine Vernehmlassung mehr vorgesehen ist, sich die
vom Vollzug direkt Betroffenen weiterhin äussern und ihr Fachwissen einbringen
können, definiert das Gesetz zusätzlich die Prozedur der Anhörung. Im Gegensatz zur
Vernehmlassung, welche vom Bundesrat (oder bei parlamentarischen Initiativen von der
entsprechenden Parlamentskommission) beschlossen wird, kann eine Anhörung von
den Departementen oder der Bundeskanzlei durchgeführt werden. Der Ständerat hiess
das neue Gesetz gut. Dieses war auch im Nationalrat unbestritten. Auf Antrag von
Parmelin (svp, VD) wurde eine Bestimmung aufgenommen, welche die Durchführung
von Vernehmlassungskonferenzen (also ein mündliches Verfahren) auf äusserst
dringliche Ausnahmefälle beschränkt. Zu Jahresende blieben noch kleine Differenzen
zwischen den Räten, weshalb die Schlussabstimmung noch nicht durchgeführt werden
konnte. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2004
HANS HIRTER

Die kleinen Differenzen, welche Ende 2004 bei den Parlamentsberatungen über das
neue Bundesgesetz über das Vernehmlassungsverfahren verblieben waren, konnten in
der Frühjahrssession rasch beigelegt werden, indem die grosse Kammer die Beschlüsse
des Ständerats übernahm. Das Gesetz wurde in der Schlussabstimmung oppositionslos
verabschiedet. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2005
HANS HIRTER

Das Parlament behandelte im Berichtsjahr die Legislaturplanung des Bundesrates
2007–2011. Im Nationalrat kam es in der Sommersession zur Wiederholung der
Situation vor vier Jahren, als die beiden grössten Parteien, die SVP und die SP,
versuchten, anstelle der bundesrätlichen Zielsetzung die Hauptelemente ihrer eigenen
Parteiprogramme zum Legislaturprogramm zu erklären. Sie reichten zu diesem Zweck je
einen Rückweisungsantrag an den Bundesrat ein mit der Auflage, eine Liste mit 21 (SVP)
resp. 16 (SP) zusätzlichen Zielen in die Legislaturplanung einzubauen. Das Plenum lehnte
beide Anträge ab. In der anschliessenden Detailberatung stellten und begründeten die
Vertreter der beiden Parteien ihre Anliegen noch einmal als Minderheitsanträge, was in
der grossen Kammer zu einer sich über drei Tage hinwegziehenden Debatte führte.
Dank dem im Vorjahr beschlossenen neuen Beratungsverfahren für die
Legislaturplanung konnten die Differenzen zwischen National- und Ständerat rasch
beigelegt werden. Gemäss dieser neuen Regelung gibt es bei diesem Geschäft keine
Schlussabstimmung mehr und damit auch keine notwendige Einigung zwischen den
beiden Räten. Es wird deshalb nach der ersten Lesung eine Einigungskonferenz über
die strittigen Punkte durchgeführt, über deren Anträge dann in den beiden Kammern
abgestimmt wird. Lehnt eine der beiden einen Antrag der Einigungskonferenz ab, so
wird dieses Element aus dem Programm gestrichen. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2008
HANS HIRTER

Der Bundesrat reagierte sowohl auf die kritischen Berichte der GPK als auch auf die
verschiedenen Reformvorschläge verhalten. Im Mai präsentierte er erste Eckpunkte für
eine Minireform, die er im Oktober konkretisierte: Die Regierung schlägt eine
zweijährige Amtszeit für ein nicht direkt wiederwählbares Präsidium vor. Damit soll die
Wahrnehmung von Repräsentations- und Leitungsaufgaben erleichtert und die
internationale Handlungsfähigkeit verbessert werden. Die Regierungsmitglieder sollen
zudem durch vier bis zehn Staatssekretäre entlastet werden, die Vertretungsaufgaben
im Parlament und im Ausland wahrnehmen sollen und mit entsprechenden
Kompetenzen ausgerüstet wären. Die Regierung ist jedoch gegen eine Erhöhung der
Mitgliederzahl. Gegenstand von Bundesratssitzungen sollen zudem nicht mehr

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Routinegeschäfte, sondern strategische Führungsfragen sein. Schliesslich soll jedes
Regierungsmitglied eine Stellvertretung haben, die genügend informiert dazu fähig
wäre, notfalls die Departementsführung zu übernehmen. Darüber hinaus werden
Massnahmen vorgeschlagen, die das Kollegialprinzip stärken sollen. Ein Bundesrat
müsste der Gesamtregierung nicht nur regelmässig Rechenschaft ablegen, sondern
könnte auch zur Herausgabe von Informationen verpflichtet werden und wichtige
Geschäfte sollen in Dreierausschüssen vorberaten werden. Nicht Gegenstand der
Vorschläge war eine Neuordnung der Departemente. Ein Zwischenbericht dazu soll
Anfang 2011 und spätestens für die neue Legislaturplanung vorliegen. Die Parteien
bewerteten die Vorschläge unterschiedlich. Während die SVP die Verlängerung der
Amtsdauer generell kritisierte, waren der CVP zwei Jahre zu wenig. Die SP und die FDP
würdigten die Vorschläge als grundsätzlich gangbaren Weg.
Auf die Kritik am Führungsverhalten, am unzureichenden Informationsaustausch und
am Mangel an Kollegialität reagierte der Bundesrat ebenfalls erst im Oktober. Doris
Leuthard räumte ein, dass in der UBS-Krise das Kollegium vom zuständigen Bundesrat
früher hätte informiert werden sollen, stellte aber in Abrede, dass ein gegenseitiges
Misstrauen den Austausch in der Regierung erschwere. Der parlamentarische Betrieb
und die direkte Demokratie liessen mehrjährige Regierungsprogramme nicht zu und
politische Planung müsse eine zentrale Aufgabe der Exekutive bleiben. Mit den
vorgeschlagenen Massnahmen solle die Früherkennung von Krisen gewährleistet und die
kollektive Führungsverantwortung besser wahrgenommen werden. Neben einem
Beschlussprotokoll soll neu auch die Diskussion zu einem Geschäft zusammengefasst
werden. Auf ein Wortprotokoll soll aber verzichtet werden, da sonst der freie Austausch
behindert würde. Darüber hinaus sollen die Reisetätigkeit und die Kontakte der
Regierungsmitglieder mit dem Ausland besser koordiniert werden. 34

Im Berichtjahr eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Änderung des
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes, die eine Klärung der Kompetenzen
zwischen Legislative und Exekutive hinsichtlich der Ratifizierung völkerrechtlicher
Verträge bringen soll. Bisher ist folgende Kompetenzaufteilung vorgesehen: Die
Bundesversammlung genehmigt grundsätzlich alle völkerrechtlichen Verträge. Davon
ausgenommen sind allerdings Verträge mit beschränkter Tragweite, die die Regierung
selbständig abschliessen kann. Ebenfalls darf die Exekutive völkerrechtliche Verträge
abschliessen, wenn sie durch ein Bundesgesetz oder durch einen von der
Bundesversammlung genehmigtem Vertrag dazu ermächtigt wurde. Der Bundesrat
schlug neu eine nicht abschliessende Liste vor, die alle Verträge festhält, die nicht von
beschränkter Tragweite sind. Darüber hinaus empfahl die Regierung, die Möglichkeit für
eine vorläufige Anwendung von Verträgen zu verringern. Neu soll eine
Zweidrittelmehrheit der zuständigen Kommission beider Räte eine vorläufige
Anwendung verhindern können. (Siehe dazu auch die Debatte um die Initiative
„Staatsverträge vors Volk“.) 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Ende Januar legte der Bundesrat seinen Bericht über die Legislaturplanung 2011-2015
vor. Sechs politische Leitlinien und 26 zugeordnete Ziele und entsprechende
zielführende Massnahmen wurden darin formuliert. Die politischen Leitlinien der 49.
Legislatur umfassen (1) einen attraktiven, wettbewerbsfähigen, finanziell gesunden und
institutionell effizienten Standort Schweiz, (2) eine starke regionale und internationale
Positionierung der Schweiz, (3) die gewährleistete Sicherheit des Landes, (4) einen
gefestigten gesellschaftlichen Zusammenhalt mit dem sich die demographischen
Herausforderungen meistern lassen, (5) die nachhaltige und effiziente Nutzung von
Energie und Ressourcen mit welcher dem zunehmendem Mobilitätsbedürfnis Rechnung
getragen wird, sowie (6) die Pflege eines Spitzenplatzes in Bildung, Forschung und
Innovation. Eine Spezialkommission des Nationalrates (Legislaturplanungskommission)
beriet den Bericht, der in einem einfachen Bundesbeschluss zu genehmigen ist, an
sechs Sitzungstagen vor. Obwohl in der Ratsdebatte während der Sondersession im Mai
lediglich über die Anträge dieser Kommission entschieden werden sollte, verkam die
Debatte in der grossen Kammer – wie bereits vor vier und vor acht Jahren – zu einem
eigentlichen Marathon. Die Beratung wurde, nachdem der lange diskutierte
Rückweisungsantrag der SVP abgelehnt wurde, in sechs Blöcken organisiert, die
insgesamt drei volle Sitzungen in Anspruch nahmen. Die Fraktionen wurden nicht müde
zu versuchen, ihre eigenen politischen Ziele in den Bericht einzubauen. Die grosse
Kammer einigte sich schliesslich darauf, eine siebte Leitlinie aufzunehmen, welche auf
die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter abzielt. Mit einer von
beiden Räten noch im Sommer überwiesenen Motion beauftragte die
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Sonderkommission den Bundesrat, die erforderlichen Indikatoren zu entwickeln,
welche die Fortschritte in der Gleichstellung erfassen (Mo. 12.3339). Darüber hinaus
fügte der Nationalrat dem Bericht zahlreiche Massnahmen hinzu. Im Ständerat, der das
Geschäft in der Sommersession behandelte, war die Debatte wesentlich kürzer. Die
ständerätliche Legislaturplanungskommission beantragte die integrale Übernahme des
Berichts mit Ausnahme einer Ergänzung bei einem der 26 Ziele. Sie schlug zudem eine
eigene neue Massnahme, sowie die Streichung von 20 bzw. die Ergänzung von vier der
vom Nationalrat eingefügten Massnahmen vor. Seit dem revidierten Parlamentsgesetz
von 2007 ist vorgesehen, dass es für den Legislaturplanungsbericht ein abgekürztes
Differenzbereinigungsverfahren gibt, indem eine Einigungskonferenz gleich nach der
ersten Lesung eingesetzt wird und die Differenzen einzeln diskutiert und bereinigt
werden, was noch in der Sommersession geschah. Für die total 25 Differenzen wurden
jeweils Einzelanträge gestellt, über die in der Folge in den Räten einzeln abgestimmt
werden musste. Bei den einzelnen Anträgen hatte sich neunzehnmal der Ständerat und
sechsmal der Nationalrat durchgesetzt. Darüber hinaus wurde vierzehnmal eine
Rückkehr zum Entwurf des Bundesrates vorgeschlagen. Der Nationalrat nahm alle
Vorschläge der Einigungskonferenz an. Der Ständerat seinerseits hielt an einer seiner
eigenen Bestimmungen fest, und folgte in zwei Fällen dem Antrag des Bundesrates und
entschied damit gegen die Einigungskonferenz, womit die jeweiligen Bestimmungen
aufgrund der Differenz gestrichen wurden. Während der Eintretensdebatte im
Ständerat drehte sich die Diskussion weniger um materielle als vielmehr um
verfahrenstechnische Fragen. Sprich: um die Unzufriedenheit mit der Art der
Behandlung der Legislaturplanung durch das Parlament. Da diese Planung ein Produkt
der Exekutive sei, komme es zu einer Vermischung, wenn das Parlament das Recht auf
Änderungen habe. Darüber hinaus handle es sich bei den parlamentarischen
Entscheidungen nur um Grundsatzbeschlüsse und somit lediglich um
Vorentscheidungen für die Planung bestimmter Massnahmen. Der grosse Aufwand für
die Beratung des Legislaturplanungsberichtes stehe deshalb in keinem vernünftigen
Verhältnis zum relativ geringen Nutzen. Die Unzufriedenheit manifestierte sich in einer
parlamentarischen Initiative der Sonderkommission (Pa.Iv. 12.433), die forderte, dass
die Bundesversammlung die Legislaturplanung in einer Debatte nur noch zur Kenntnis
nimmt, aber keine Änderungen mehr beschliessen kann. Die SPK-S empfahl Folge
geben. Eine Antwort der SPK-N stand im Berichtsjahr noch aus. Im Nationalrat wurde im
Mai eine parlamentarische Initiative der CVP-EVP-Fraktion mit gleicher Stossrichtung
eingereicht (Pa.Iv. 12.432). Zudem forderte eine parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion neben der Änderung hin zur reinen Kenntnisnahme eine Anpassung des
Aufbaus des Berichtes, so dass Prioritäten und Schwerpunkte klarer ersichtlich seien
(Pa.Iv. 12.427). Beide nationalrätlichen Vorstösse wurden im Berichtsjahr ebenfalls noch
nicht behandelt. Mit einer Motion verlangte schliesslich die FDP-Fraktion, dass der
Bundesrat für seine nächste Legislaturplanung keine sektorielle, sondern eine
interdepartementale Herangehensweise wähle (Mo. 12.3185). Damit könnten Probleme
vernetzter und damit effizienter angegangen werden. Beide Räte nahmen diese vom
Bundesrat unterstützte Motion diskussionslos an. 36

Neben der Erhöhung der Zahl der Regierungsmitglieder wurden im Rahmen der schier
endlosen Debatte um eine Staatsleitungsreform – das Geschäft war Ende 2001
eingereicht, 2004 an den Bundesrat zurückgewiesen und 2010 mit einem Zusatzbericht
ergänzt worden – zwei weitere Vorschläge diskutiert: die Verlängerung des
Bundesratspräsidiums um ein Jahr und eine Erhöhung der Anzahl der Staatssekretäre
bzw. eine Erweiterung deren Funktion. Der Bundesrat erhoffte sich von einer
Verlängerung des Präsidiums, für die er sich in der Zusatzbotschaft von 2010 stark
gemacht hatte, eine bessere und kontinuierlichere Repräsentation im Ausland und die
effizientere Nutzung von Erfahrungen. Der Nationalrat beschloss allerdings, nicht auf
diesen Punkt einzutreten, womit die Idee eines zweijährigen Präsidiums vorläufig vom
Tisch war. Beide Räte willigten hingegen in eine Revision des Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetzes ein, die die Rolle der Bundeskanzlei aufwertet, einen
permanenten Präsidialstab einrichtet und die Schaffung zusätzlicher Staatssekretäre
erlaubt. Allerdings forderten die Räte, dass die Regierung die Staatssekretäre primär im
Verkehr mit dem Ausland aber nicht – wie vom Bundesrat vorgeschlagen – für
Verhandlungen mit dem Parlament einsetzen soll. 37
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Die unendliche Geschichte um die Staatsleitungs- und Regierungsreform fand im
Berichtjahr schliesslich doch ein Ende. Zur Erinnerung: Die Räte hatten 2004 eine
Vorlage des Bundesrates zurückgewiesen. Nach einer erfolgreich umgesetzten
Verwaltungsreform hatte dann die Exekutive 2009 erneut Reformbedarf angemeldet
und die Arbeiten zur Staatsleitungs- und Regierungsreform wieder aufgenommen. Die
Optimierung der Regierungstätigkeit wurde zudem auch vom GPK-Bericht zur UBS-
Krise angemahnt. Die Zusatzbotschaft war allerdings im Vorjahr von beiden Räten
erneut zerzaust worden. Auf die zuletzt übrig gebliebene Idee einer zweijährigen
Amtszeit des Bundespräsidenten war der Nationalrat 2012 nicht eingetreten. Diesem
Entscheid folgte der Ständerat in seiner Frühjahrssession 2013 und versenkte die
Vorlage damit endgültig. 38
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Von der Debatte zur Staatsleitungs- und Regierungsreform blieb einzig eine Revision
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes übrig, welche die
Regierungsführung stärken soll, indem die Bundeskanzlei das Sekretariat der
Bundesratsausschüsse übernimmt. Zudem soll die Bundeskanzlei auch Unterstützung
hinsichtlich Krisenmanagements leisten und dafür eine langfristige und kontinuierliche
Lage- und Umfeldanalyse vornehmen, welche die Regierung früh und umfassend über
kommende Entwicklungen und Herausforderungen informieren soll. Der von den Räten
2012 beschlossene Präsidialdienst wird ab 11. Januar 2015 zur Verfügung stehen. Das gab
der Bundesrat im Rahmen seiner Sitzung Mitte Mai bekannt. 39
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Anfang November legte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Vernehmlassungsgesetzes vor und beantragte gleichzeitig die Abschreibung der drei
oben erwähnten Postulate. Die Änderung sieht drei Schwerpunkte vor: (1) Zwischen
Anhörung und Vernehmlassung wird begrifflich nicht mehr unterschieden, wobei
Vernehmlassungen in der Regel vom Bundesrat und nur bei untergeordneter Tragweite
von einem Departement eröffnet werden. (2) Das Ergebnis jeder Vernehmlassung soll
zur Erhöhung der Transparenz zwingend in einem Bericht festgehalten werden. (3) Die
gesetzlich verankerte Vernehmlassungsfrist von drei Monaten soll beibehalten,
Verlängerungen aufgrund von Ferien und Feiertagen aber besser geregelt werden. Eine
Fristverkürzung bei Dringlichkeit muss im Begleitschreiben neu sachlich begründet
werden. Die Räte nahmen die Diskussion des Entwurfs im Berichtjahr noch nicht vor.
2014 wird sich der Ständerat als Erstrat mit der Botschaft auseinandersetzen. 40
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2014 beugten sich die Räte über die Revision des Vernehmlassungsgesetzes. Die
punktuellen Veränderungen gingen auf Empfehlungen der GPK-NR zurück. Konkret soll
neu auf die Unterscheidung zwischen Vernehmlassung und Anhörung verzichtet
werden. Eine Vernehmlassung wird in Zukunft vom Bundesrat eröffnet; einzig bei
unwichtigen Vorhaben kann auch ein Departement oder die Bundeskanzlei ein
Verfahren anstossen. Damit soll sichergestellt werden, dass für alle
Vernehmlassungsverfahren die gleichen Regeln gelten. Zudem sollen neu alle
Ergebnisse einer Vernehmlassung transparent in einem Bericht aufgearbeitet werden.
Die bis anhin geltende Mindestfrist von drei Monaten kann im Falle von Ferien- und
Feiertagen oder je nach Umfang der Vorlage verlängert werden. Wird diese Frist
gekürzt, so braucht dies neu eine schriftliche Begründung, die an die
Vernehmlassungsteilnehmer zu richten ist. 
Im Ständerat, der sich als Erstrat der Revision annahm, war Eintreten unbestritten. Die
SPK der kleinen Kammer wollte jedoch den Kreis an möglichen Akteuren, die eine
Vernehmlassung anstossen können, erweitern. Neben dem Bundesrat, den
Departementen und der Bundeskanzlei sollte auch parlamentarischen Kommissionen
sowie zentralen und dezentralen Einheiten der Bundesverwaltung die Befugnis erteilt
werden. Zudem regte die SPK einige sprachliche Präzisierungen an. So sollten nicht
einfach nur die Kantone, sondern explizit die Kantonsregierungen zu Stellungnahmen
eingeladen werden. Schliesslich sollte eine Fristverkürzung lediglich „ausnahmsweise“
möglich sein. Der Ständerat hiess die Revision mit diesen Änderungen mit 40 zu 0
Stimmen gut. 
Auch im Nationalrat wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen. Die SVP wehrte
sich vergeblich gegen die Erweiterung des Kreises an Akteuren, die ein
Vernehmlassungsverfahren eröffnen können. Das Argument, dass eine solche
Erweiterung eine Flut an Vernehmlassungen bewirke, verfing nur in der eigenen
Fraktion. Auch für die Forderung, Vernehmlassungsverfahren auch für
Verhandlungsmandate für völkerrechtliche Verträge vorzuschalten, fand die SVP keine
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Unterstützung. Die grosse Kammer schuf dann allerdings doch eine Differenz zum
Ständerat, indem sie vorschlug, Artikel 3a zu streichen, der einen Katalog von
Ausnahmemöglichkeiten aufzählte, bei denen auf ein Vernehmlassungsverfahren
verzichtet werden kann. Sowohl dieser Punkt als auch die gesamte Revision wurden
einstimmig gutgeheissen. Gleichzeitig wurden drei Postulate abgeschrieben. 
Der Ständerat folgte dem Nationalrat in der Herbstsession teilweise, indem er nur Teile,
aber nicht den gesamten Katalog gestrichen haben wollte. Keine Ausnahmeregel soll es
geben, wenn ein Erlass oder die Ratifizierung eines völkerrechtlichen Vertrages keinen
Aufschub duldet. In diesem Fall soll die Vernehmlassung gekürzt, aber nicht ganz
weggelassen werden können. Auch bei neuen internationalen Verträgen, die gegenüber
anderen Verträgen keine wesentlichen neuen Elemente enthalten, soll es nach wie vor
eine Vernehmlassung geben. Bei den anderen Punkten zeigte sich der Ständerat aber
einverstanden mit der Idee, dass es Ausnahmen geben kann und nicht immer
Vernehmlassungen durchgeführt werden müssen. 
Weil der Ständerat der grossen Kammer mindestens teilweise entgegengekommen war,
lenkte auch der Nationalrat ein und übernahm die Vorschläge der Kantonsvertreter. Bei
der Schlussabstimmung Ende der Herbstsession nahmen beide Kammern das neue
Vernehmlassungsgesetz einstimmig an. 41

Obwohl eigentlich gänzlich unverbindlich, gibt der Bericht des Bundesrates zur
Legislaturplanung jeweils viel zu diskutieren. Mit dem 2002 reformierten
Parlamentsgesetz hatten sich die Kantons- und Volksvertreterinnen und -vertreter die
Möglichkeit gegeben, Legislaturziele des Bundesrats nicht einfach nur zur Kenntnis zu
nehmen, sondern sie auch abzuändern und formell zu beschliessen. Dies hatte
allerdings bei den Beratungen zu den Regierungszielen 2003–2007, 2007–2011 und
2011–2015 jeweils zu tagelangen Debatten geführt, die mit Vorstössen gespickt waren,
welche eher den unterschiedlichen Parteiprogrammen als einem kohärenten
Planungsentwurf für die Regierungspolitik entsprachen. Dies, obwohl es sich bei der
Legislaturplanung freilich weder um eine Wahlplattform noch um einen
Koalitionsvertrag, sondern einfach um eine Diskussionsgrundlage handle, wie
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann während der Ratsdebatte zum Bericht
für die Legislaturplanung 2015–2019 anmerkte. Weil die langen Debatten
verschiedentlich als nicht sehr ergiebig betrachtet worden waren, hatte man die
Möglichkeit zur inhaltlichen Änderung wieder in eine einfache Kenntnisnahme
abschwächen wollen, wie dies vor 2002 der Fall gewesen war. Allein: Es blieb beim
Versuch, da die entsprechende Reformvorlage 2015 in der Schlussabstimmung versenkt
worden war. 
Damit hatte man sich also auch für die Legislaturplanung 2015–2019 auf lange Debatten
einzustellen. Das vorgelegte Programm der Regierung umfasste neben den Perspektiven
für 2030 drei politische Leitlinien, denen 16 Ziele und rund 60 geplante Massnahmen
zugeordnet waren, die der Bundesrat als Gesetzgebungsprogramm dem Parlament
vorzulegen plante. Darüber hinaus wies die Regierung in einem Legislaturfinanzplan den
Finanzbedarf für die nächsten vier Jahre aus. Die drei zentralen Leitlinien zielen auf
eine nachhaltige Sicherung des Wohlstandes (1), die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung internationaler Zusammenarbeit (2) sowie auf innere
und äussere Sicherheit (3). Mit sieben Zielen (Haushaltsgleichgewicht wahren;
Wettbewerbsfähigkeit dank optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen steigern;
Beitrag zu tragfähiger Weltwirtschaftsordnung leisten; Erneuerung der politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zur EU anstreben; Führungsposition in Bildung,
Forschung und Innovation halten; zuverlässige Verkehrs- und
Kommunikationsinfrastrukturen schaffen; natürliche Ressourcen schonend und Energie
nachhaltig nutzen) war die erste Leitlinie die gewichtigste. Die Leitlinie 2 umfasste drei
Ziele (Zusammenhalt und Verständigung von Regionen, Kulturen und Sprachgruppen
stärken; gesellschaftlichen Zusammenhalt und Geschlechtergleichberechtigung
fördern; Engagement für internationale Zusammenarbeit stärken) und die Leitlinie 3
deren sechs (Sozialwerke reformieren; qualitativ hochstehende und finanziell tragbare
Gesundheitsversorgung garantieren; Migration steuern und deren Potenzial nutzen;
Gewalt, Kriminalität und Terrorismus bekämpfen; wirksam gegen innere und äussere
Bedrohungen vorgehen; Engagement für internationale Stabilität zeigen). 
Bei der während der Sondersession anberaumten Beratung des Berichts im Nationalrat
zeigte sich der mit den eidgenössischen Wahlen 2015 akzentuierte Gegensatz zwischen
Links und Rechts. Die Ratsrechte setzte sich erfolgreich dafür ein, dass sich der Bund
im Bericht einer nachhaltigen Senkung der Ausgaben verpflichtet, einen
Aufgabenüberprüfungsplan erstellt sowie bei Gesetzen mit grossen finanziellen
Auswirkungen jeweils versucht, die Regulierungsfolgekosten abzuschätzen. Derweil
scheiterte die Ratslinke mit ihren Forderungen nach Mehreinnahmen anstelle von
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Sparprogrammen. Chancenlos blieb auch der Antrag der SVP: Der Vorschlag zur
Streichung der Massnahme, mit der EU ein institutionelles Abkommen auszuhandeln,
wurde vom Nationalrat abgelehnt. Allerdings wird das Ziel zum Engagement für die
internationale Stabilität auf Vorschlag der SVP mit dem Passus "unter Wahrung der
Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz" ergänzt. Zusätzlich aufnehmen wollte die
grosse Kammer Ziele zur Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Gestrichen
wurde hingegen die Massnahme der Änderung des Gleichstellungsgesetzes. Dies kann
als schönes Indiz dafür gelesen werden, wie schnell der politische Wind drehen kann.
Noch vier Jahre zuvor hatte das Parlament der Regierung das Thema Gleichstellung
nachträglich in die Legislaturplanung 2011–2015 diktiert. 
Auch der Ständerat, der den Bericht in der Sommersession beriet, forderte, dass der
Bundesrat die Sparschraube noch weiter anziehe. Er folgte hier dem Vorschlag des
Nationalrates, dies als Ziel in der Legislaturplanung zu verankern. Zusätzlich wollte die
kleine Kammer festgeschrieben haben, dass ein weiteres Wachstum der Personalkosten
verhindert wird. Im Gegensatz zum Nationalrat wollte der Ständerat das Vorhaben des
Bundesrates, die Abzockerinitiative auf Gesetzesstufe umzusetzen, nicht aus den
Legislaturzielen streichen. Auch für die Revision des Gleichstellungsgesetzes setzten
sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter ein und setzten sich bei der
Einigungskonferenz denn auch mit beiden Vorhaben durch. 
Der einfache Bundesbeschluss wurde schliesslich von beiden Kammern angenommen.
Es blieb allerdings nach wie vor die Frage offen, ob sich der Zeitaufwand für eine
einfache "Offerte an das Parlament für eine fruchtbare Zusammenarbeit", wie alt-
Bundesrat Pascal Couchepin den Legislaturplanungsbericht einst bezeichnet hatte,
tatsächlich lohnt. Neben den stundenlangen Debatten in den Räten muss, laut
Schätzungen der Bundeskanzlei in einer Antwort auf eine Frage Céline Amaudruz (svp,
GE) zu "Kosten und Nutzen der Legislaturplanung" (16.5005), ein Aufwand der
Kommissionsmitglieder, der Parlamentsdienste und der Bundesräte zur Vorbereitung
der Debatte von mindestens 240 Personentage addiert werden. Braucht es also die
"unnötige Monsterdebatte" (NZZ) wirklich? Oder ist die "Strategiedebatte ohne Nutzen"
(BaZ) vielleicht doch wichtige Grundlage für ein System, indem es eben keinen
Koalitionsvertrag gibt und in dem sich die Regierungsparteien anderweitig einigen
müssen? Auf jeden Fall wurden im Anschluss an die Beratungen erneut Vorstösse
lanciert, mit denen ein Zurück zur einfachen Konsultation gefordert wird: So reichten
die SPK-NR (Pa.Iv. 16.425 und Pa.Iv. 16.426) als auch die FDP-Liberale Fraktion
(Pa.Iv.16.402) parlamentarische Initiativen ein, mit denen entsprechende Absichten
formuliert werden. 42

Regierungspolitik

Die für die Sommersession 2018 vorgesehene Beratung des Geschäftsberichtes des
Bundesrats wurde vertagt. In diesem Bericht, der jeweils im Februar eines Jahres
vorliegt, legt die Regierung Rechenschaft über getroffene Massnahmen des Vorjahres
ab. Die Geschäftsprüfungskommissionen haben diesen Rechenschaftsbericht
anschliessend zu beraten und einen Antrag hinsichtlich Genehmigung zu stellen.
Courant normal ist, dass der Bericht in der Sommersession von beiden Kammern zur
Kenntnis genommen wird. Im Rahmen der Beratung des Geschäftsberichtes betrachten
die GPK beider Räte jeweils auch die Berichte zu den verschiedenen
Bundesunternehmen und untersuchen, inwieweit die strategischen Ziele dort erreicht
worden sind. 
Ein entsprechender Jahresbericht 2017 lag nun aber für die Post noch nicht vor, da die
aufgedeckte gesetzwidrige Buchungspraxis bei der PostAuto Schweiz AG
(Postautoskandal) Mehrinformationen bedingte, die dem Bundesrat noch nicht
vorgelegen hatten, als er seinen Geschäftsbericht im Februar abgeschlossen hatte. Die
GPK-NR und die GPK-SR beschlossen an einer gemeinsamen Sitzung Mitte Mai, dass
diese zusätzlichen Informationen für eine Gesamtbeurteilung des bundesrätlichen
Geschäftsberichtes aber notwendig seien. Den Antrag bezüglich der Genehmigung des
gesamten Geschäftsberichtes wollten die GPK erst beschliessen, wenn sie auch über
diese neuen Informationen verfügen. Man sei aber zuversichtlich, dass dies bis zur
Herbstsession möglich sei, so dass die Räte im Herbst über den Bericht beraten
könnten, erklärten die GPK in ihrer Medienmitteilung. 43
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Die vertagte Beratung des Geschäftsberichts des Bundesrats 2017 wurde von den
Räten in der Herbstsession 2018 nachgeholt. Die von der GPK beider Räte
eingeforderten zusätzlichen Informationen zum «Fall PostAuto» lägen vor und deshalb
empfehle sie den Räten die Genehmigung des Berichts, so die GPK in einer
Medienmitteilung. Sie werde den Fall allerdings weiter beobachten und Bericht
erstatten. Zudem habe sie den Bundesrat gebeten, den Fall im Geschäftsbericht 2018
genauer zu erörtern.
In der Ratsdebatte informierten die verschiedenen Kommissions- und
Subkommissionsvertretungen über die wichtigsten Punkte. Bundespräsident Alain
Berset im Nationalrat und Finanzminister Ueli Maurer im Ständerat erinnerten an die
drei Leitlinien, an denen sich der Bericht und die Tätigkeiten des Bundesrats
orientierten: Die nachhaltige Sicherung des Wohlstands, die Förderung des nationalen
Zusammenhalts sowie ein Auftreten als verlässliche internationale Partnerin. Diese drei
Leitlinien werden mit 17 definierten Zielen verfolgt, deren Erreichungsgrad mit
verschiedenen Indikatoren gemessen und jährlich im Bericht ausgewiesen wird. Beide
Bundesräte dankten der GPK und hoben nicht ohne Stolz das bisher Erreichte hervor:
So habe man mit 41 Staaten die Einführung des automatischen Informationsaustauschs
über Finanzkonten geregelt, die Totalrevision des CO2-Gesetzes entworfen, die
Weiterentwicklung der IV und die Totalrevision des Bundesgesetzes über genetische
Untersuchungen beim Menschen vorangetrieben, einen nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
verabschiedet und Grundsatzentscheide zum Kampfflugzeugkauf gefällt. Zudem gingen
sie auf einzelne Punkte ein, die nicht ganz zufriedenstellend seien, so etwa die
abgelehnte Unternehmenssteuerreform, der Fall der Postauto AG, der Cyberangriff auf
die Ruag oder die stockenden Verhandlungen zum Rahmenabkommen mit der EU. In
beiden Kammern wurde der Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des
Bundesrates für das Jahr 2017 stillschweigend angenommen. 44
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Der Geschäftsbericht des Bundesrats 2018 wurde von den Räten in der Sommersession
2019 beraten. Im Geschäftsbericht legt die Regierung Rechenschaft über die
Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten in einem Berichtsjahr ab. In den Ratsdebatten
berichten die Vertreterinnen und Vertreter der Aufsichtskommissionen über die
Beratungen, die sie mit den Bundesrätinnen und Bundesräten zum Geschäftsbericht
geführt haben. National- und Ständerat nehmen dann in Form eines Bundesbeschlusses
Kenntnis von diesem Bericht. 
Für die GPK berichteten Anne Seydoux-Christe (cvp, JU) im Ständerat und Doris Fiala
(fdp, ZH) im Nationalrat. Die GPK hätten mit der Regierung zwei Querschnittthemen
behandelt, deren Auswertungen noch ausstünden: den Umgang der Departemente mit
Kritik durch Bürgerinnen und Bürger bei Aufsichtsbeschwerden sowie die Ferien- und
Zeitguthaben der Topkader in der Bundesverwaltung. Die Fragen der GPK seien vom
Bundesrat zufriedenstellend beantwortet worden und man beantrage deshalb die
Genehmigung des Geschäftsberichts. 
In der Folge berichteten Subkommissionssprecherinnen und -sprecher gestützt auf den
Geschäftsbericht über die einzelnen Departemente. Sowohl im Ständerat als auch im
Nationalrat stand dabei die Cyberabwehr im VBS im Zentrum. Er könne mit Genugtuung
feststellen, dass sich der Bund der Dringlichkeit dieses Themas bewusst sei, führte
Damian Müller (fdp, LU) im Ständerat aus. Insbesondere durch die Cyberattacke auf die
RUAG sei das VBS sensibilisiert worden und habe den Aktionsplan Cyberdefence
ausgearbeitet, berichtete hierzu Ida Glanzmann (cvp, LU) in der grossen Kammer. Beim
EDA stand die Frage «Wie weiter mit dem Brexit?» im Zentrum. Damien Müller führte
aus, dass ein geordneter Übergang mit insgesamt fünf unterzeichneten Abkommen
möglich sein sollte. Ida Glanzmann berichtete bei der Präsentation des EDA über die
Diskussionen um den aufgeschobenen Beitritt der Schweiz zum
Kernwaffenverbotsvertrag. Entgegen einer angenommenen Motion Sommaruga (sp, GE;
Mo. 17.4241) wolle man im Moment nur einen Beobachterstatus anstreben, um die
Neutralität der Schweiz nicht zu gefährden. Beim WBF wurde in beiden Räten über den
ETH-Bereich berichtet. Gegenstand waren die medial begleiteten Vorwürfe gegen
verschiedene Personen an der ETH Zürich, Mobbing, Korruption sowie Amts- und
Machtmissbrauch betrieben zu haben. Die GPK sei nach intensiven Gesprächen mit den
Verantwortlichen der ETH zur Überzeugung gelangt, dass es einen Kulturwandel
brauche, führte Yvonne Feri (sp, AG) im Nationalrat aus. Die Oberaufsicht über die ETH
unterliege Bundesrat Parmelin und der sei sich der Situation bewusst, versicherte
Joachim Eder (fdp, ZG) im Ständerat. Ein weiteres WBF-Thema in beiden Räten waren
die Kriegsmaterialausfuhren. Man habe ja manchmal das Gefühl, die Schweiz liefere
Waffen an Schurkenstaaten, so Joachim Eder in der kleinen Kammer. Dies sei aber
mitnichten der Fall. Vielmehr stehe die Schweiz hinsichtlich Transparenz von
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Waffenexporten international an erster Stelle. Man habe aber Fragen im Zusammenhang
mit Medienberichten über Schweizer Handgranaten und Sturmgewehre, die angeblich
im Jemen-Krieg aufgetaucht seien, klären können – so Yvonne Feri im Nationalrat. Beim
EFD wurden die Rolle der Finma und die Cyberrisiken für den Finanzplatz Schweiz
diskutiert. Die Finma nehme ihre Aufsicht gut wahr und das «interdepartementale
Kompetenzgerangel» beim Thema Cyberrisiken habe sich erledigt: Die Federführung
und die Koordination liegen beim EFD, das VBS ist zuständig für die Cyberdefence und
das EJPD für die Cyberkriminalität. Von speziellem Interesse war die Postauto-Affäre,
auf die der Bundesrat im Geschäftsbericht auf Geheiss der GPK in einem eigenen
Kapitel eingehen musste. Diesem Auftrag sei die Exekutive nachgekommen, berichtete
Claude Hêche (sp, JU) im Ständerat. Die Aufarbeitung der Affäre sei jedoch noch nicht
abgeschlossen. Darüber hinaus erwähnte Hêche bei der Berichterstattung zum EDI die
Gesundheitskosten, deren Wachstum als problematisch betrachtet werde.
Gesundheitsminister Alain Berset habe aber alle Fragen der GPK beantworten können.
Peter Föhn (svp, SZ) und Valérie Piller Carrard (sp, FR) berichteten schliesslich über die
Bundeskanzlei und das EJPD. Bei der Bundeskanzlei standen Fragen zur Entwicklung bei
Vote Electronique im Vordergrund. Die GPK würden die Problematik eng begleiten, so
die Subkommissionssprecherin bzw. der Subkommissionssprecher. Hauptthema beim
EJPD war die Terrorismusbekämpfung. Es gebe nach wie vor ein Sicherheitsrisiko für
die Schweiz und die Kantone; mit verschiedenen Projekten und vor allem dem
anstehenden neuen Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von
Terrorismus würde hier aber viel unternommen. 
In beiden Räten fasste Ueli Maurer in seiner Funkion als Bundespräsident ein paar der
erreichten Ziele im Rahmen der drei Leitlinien (Wohlstandsicherung; nationaler
Zusammenhalt und internationale Zusammenarbeit; Sicherheit und verlässliche
internationale Partnerschaften) zusammen. Er bedankte sich am Schluss für die sehr
offene und konstruktive Zusammenarbeit mit den GPK. Der Bundesrat profitiere sehr
von den Fragen und Hinweisen einer Kommission, «die sehr oft unterhalb des Radars
arbeitet, das aber sehr intensiv und gut macht». 45

Nicht wie im Vorjahr erst in der Herbstsession, sondern wie gewohnt in der
Sommersession nahmen National- und Ständerat Kenntnis vom Geschäftsbericht 2020
des Bundesrates. In diesem Bericht legt die Regierung jahrweise einen Soll-Ist-
Vergleich zwischen Legislaturplanung, Jahreszielen und im entsprechenden Jahr
erledigten oder angegangenen Geschäften vor. Covid-19 war nicht nur schuld an der
Verschiebung der Beratung im Jahr 2020, sondern auch weiterhin zentraler
Gegenstand im Bericht und der parlamentarischen Beratung darüber. So bot der
Bundesrat in einem eigenen Kapitel des Berichts eine Übersicht über die Entwicklungen
der Pandemie und über alle rund 250 im Jahr 2020 dazu gefällten
Bundesratsbeschlüsse. Er leitete den Bericht zudem mit dem Hinweis ein, dass
zahlreiche Projekte wegen der Coronapandemie nicht so weit gediehen seien, wie
geplant. 

Im Ständerat erörterte Maya Graf (gp, BL) den Bericht für die GPK-SR. Das Management
der Covid-19-Krise ziehe sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Sie erinnere
zudem daran, dass eine von der GPK einberaumte Inspektion zur Bewältigung der
Pandemie am Laufen sei. Die GPK würden den Bericht und die Anhörungen der
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher jeweils mit Querschnittthemen versehen.
Beim ersten Querschnittthema «Krisenmanagementstrukturen» habe sich die GPK
informiert, ob solche Strukturen in Normalzeiten geplant gewesen seien, jetzt
eingesetzt würden und wie gut dies funktioniere. Beim Thema «Cybersicherheit» habe
sich die GPK zur IT-Sicherheit in den Departementen erkundigt und dazu, wo es
diesbezüglich Verbesserungen brauche. Im Anschluss an die Ausführungen der GPK-
Präsidentin ergriffen die Präsidenten der verschiedenen Subkommissionen das Wort,
die basierend auf dem Geschäftsbericht jeweils zwei Departemente sowie die
Bundeskanzlei genauer unter die Lupe genommen hatten. 
Charles Juillard (mitte, JU) berichtete über das VBS und das EDA. Hier hob der Sprecher
den Aktionsplan für die Cyberverteidigung hervor, bei dem praktisch alle Ziele erreicht
worden seien. Hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe das VBS, das
insbesondere aufgrund der Luftwaffenflotte und der schweren Militärfahrzeuge jährlich
Emissionen von 200'000 Tonnen CO2 verursache, verschiedene Massnahmen ergriffen,
um das 40-Prozent-Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen des Programms
«Natur, Landschaft und Armee» leiste das VBS zudem einen Beitrag zur Erhaltung der
Biodiversität. Beim EDA sei der Umgang mit der Pandemie genauer geprüft worden. Die
GPK verfolge in diesem Departement zudem die Entwicklung bezüglich der
Personalsituation. 
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Daniel Fässler (mitte, AI) erörterte die Berichtsteile, die dem EJPD und der BK
zugeordnet waren. Er hob hier den Informationsaustausch bei der Polizeiarbeit hervor.
Dieser funktioniere national und international noch nicht, wie er sollte. Insbesondere
die Möglichkeiten der Digitalisierung würden zu wenig gut eingesetzt. International solle
dem mit verschiedenen Abkommen begegnet werden. National stosse man aber
«offenkundig an Grenzen des Föderalismus», deren Aufhebung man im EJPD aber in
Angriff nehmen wolle, damit alle kantonalen Polizeikorps Zugriff auf alle verschiedenen
kantonalen Datenbanken erhielten, um Kriminalität effizienter bekämpfen zu können.
Im Gespräch mit dem Bundeskanzler Walter Thurnherr sei es insbesondere um die
Digitalisierung in der Bundesverwaltung gegangen. Ab 1. Januar 2021 werde das
Informatiksteuerorgan des Bundes aufgelöst und dessen Aufgaben – insbesondere
Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierung – von einer
neuen Verwaltungseinheit innerhalb der BK übernommen. Dies sei eine grosse Aufgabe,
bei der man erst am Anfang stehe. Darüber hinaus werde man sich hier auch dem
Problem der Fremdbestimmung durch mächtige IT-Unternehmen stellen müssen. 
Matthias Michel (fdp, ZG) nahm das EFD und das WBF genauer unter die Lupe. Auch hier
sei Digitalisierung ein zentraler Punkt. Es sei zwar erfreulich, dass 2021 «nicht weniger
als 13 Massnahmen» umgesetzt worden seien, um das Ziel 2 der Legislaturplanung – die
effiziente und möglichst digitale Erbringung der staatlichen Leistungen – zu erreichen.
Im aktuellen Bericht sei aber nur «ein einziges – ein einziges! – quantifizierbares Ziel»,
also nur ein Indikator angegeben; die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung müsse
adäquater gemessen werden. «Etwas mehr Substanz in der Berichterstattung»
wünschte sich der Kommissionssprecher auch im Bereich der Berufsbildung, auch
wenn dies eine Verbundaufgabe mit den Kantonen darstelle. 
Marco Chiesa (svp, TI) berichtete schliesslich zu den Berichtsteilen des EDI und des
UVEK. Beim EDI seien in den Gesprächen vor allem die Massnahmen gegen die Covid-
Pandemie Gegenstand gewesen. Alain Berset habe erklärt, dass sich der Bundesrat
darauf konzentriert habe, die Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung und die
Wirtschaft möglichst zu begrenzen. Das begrenzte Wissen und die unvollständigen
Informationen hätten immer wieder Anpassungen bedingt. Eine wichtige Massnahme
seien deshalb auch die Tests gewesen, bei denen sehr rasch eine funktionierende
Infrastruktur habe aufgebaut werden können. Als schwierig habe sich die Entwicklung
einer Impfstrategie entpuppt, weil der Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar
gewesen sei. Die Schweiz sei aber mittlerweile eines der wenigen Länder, das mRNA-
Impfstoffe für die ganze Bevölkerung anbieten könne. Zum UVEK äusserte sich Chiesa
nicht. 
Am Schluss der Ratsdebatte meldete sich Bundespräsident Guy Parmelin zu Wort. Der
Bundesrat sei – obwohl zahlreiche geplante Massnahmen wegen Covid-19 nicht hätten
umgesetzt werden können – zufrieden mit der Zielerreichung. Würden normalerweise
rund 40 Bundesratssitzungen in einem Jahr stattfinden, seien es im Jahr 2020 mehr als
60 gewesen. Zudem seien wesentlich mehr Vorstösse eingereicht worden als in
früheren Jahren, was die enorme Arbeitsbelastung für den Bundesrat noch weiter
erhöht habe. Die Regierungsarbeit sei aber nur möglich, «parce que de nombreux
employés de la Confédération ne regardaient ni leur montre ni le jour de la semaine».
Dafür sei der Bundesrat sehr dankbar. Auch Parmelin ging auf ein paar Punkte des
Berichts ein, darunter die beschlossenen Massnahmen zur Abfederung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die Verabschiedung der BFI-Botschaft, den
Bericht zur Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur, das
«dossier éléphantesque» zu den Verordnungsänderungen im Rahmen des revidierten
Krankenversicherungsgesetzes und darin die Planung des Bedarfs an Ärztinnen und
Ärzten oder die bundesrätliche Position zur Europapolitik. In der Folge nahm der
Ständerat den Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesrates für das
Jahr 2020 stillschweigend an. 

Dies tat gleichentags auch der Nationalrat, wo Erich von Siebenthal (svp, BE), Thomas
de Courten (svp, BL), Yvonne Feri (sp, AG) und Nicolo Paganini (mitte, SG) die
Berichterstattung übernahmen. Grösstenteils nahmen sie die gleichen Punkte auf wie in
der kleinen Kammer. 
Eine Ausnahme stellte der Bericht von Thomas de Courten dar, der auf das UVEK
einging: Der Bundesrat habe im Berichtjahr die wichtigen Ausbauschritte für den
Strassen- und Schienenverkehr geplant und werde hier dem Parlament, das darüber zu
entscheiden habe, bald einen Bericht vorlegen. Darüber hinaus erwähnte der
Kommissionssprecher die «etwas chaotische» Situation in der Covid-Task-Force
Anfang Jahr, was sich mit dem Einbezug der Wissenschaft in eine Science Task Force
verbessert habe. 
Nicolo Paganini erwähnte zudem die IZA-Strategie, mit der die Bereiche der
humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit enger zusammengefasst
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würden. Auch das «drastische Räumungskonzept» in Mitholz fand Erwähnung im
Bericht von Paganini. 
Auch im Nationalrat hob schliesslich Bundespräsident Guy Parmelin die wichtigsten
Punkte des Berichts hervor – auch dieses Votum unterschied sich kaum von jenem im
Ständerat – und auch die grosse Kammer stimmte dem Bundesbeschluss diskussionslos
zu und nahm den Bericht zur Kenntnis. 46

Parlamentsorganisation

Der Bundesrat sprach sich dafür aus, diese Vorschläge – soweit sie materielle
Änderungen bewirken – nicht im Rahmen der Verfassungsnachführung zu behandeln,
sondern in ein neues Reformpaket «Staatsleitung», das sich auch mit der Organisation
der Regierung befassen soll, einzupacken. Dieses möchte er dem Parlament im Sommer
1999 präsentieren. Zu den die Beziehungen zwischen Regierung und Parlament
regelnden konkreten Anträgen der Kommissionen äusserte er sich vorwiegend
skeptisch, da sie seiner Meinung nach die Gewaltentrennung auflockern und die
Kompetenz und Glaubwürdigkeit der Exekutive beeinträchtigen würden. 47
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Bei der alten Streitfrage zwischen National- und Ständerat, ob das Parlament dem
Bundesrat auch in dessen eigenem Zuständigkeitsbereich Aufträge erteilen kann,
erzielte die grosse Kammer, welche dies bejaht, im Rahmen der Verfassungsreform
einen Teilsieg. Die konkrete Ausgestaltung dieses Instruments wurde freilich auf die
Gesetzgebungsstufe delegiert (Art. 171 BV). 48
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